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BESTALLUNGSBRIEF FUER DEN FORSTKNECHT DER GRAFSCHAFT BADEN,
FERDINAND DIETRICH

Josef Amrhyn , Ritter , Rat von Luzern und derzeit Landvogt der Grafschaft
Baden , bekennt , dass die Tagsatzungsgesandten an ihrer kürzlich

[hier in Baden ] abgehaltenen Jahrrechnung den Abschied vom Januar
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1617 bezüglich des Wildbannes aufgehoben und ihn aufgrund eines
Briefes , der im Gewölbe des Schlosses Baden aufbewahrt werde,
beauftragt hätten , im Namen der VIII Alten Orte einen ehrbaren
und qualifizierten Mann als Forstknecht anzustellen . Zu diesem
Amt habe er nun Ferdinand Dietrich von "buochdorff"  ernannt und
für diesen folgendes Pflichtenheft zusammengestellt:
1 . Dieser als auch die späteren Forstknechte oder Jäger sollen

einzig ihm und seinen Nachfolgern unterstellt sein , die
"Hoahwäld und Wildbän"  hegen und pflegen und unbefugte Jäger
ihm , dem Landvogt , anzeigen . Erlegtes Wild habe er zu den
weiter unten aufgeführten Taxen zuerst dem Landvogt auf
dem Schloss anzubieten oder , sofern dieser solches nicht be¬
gehre , den beiden Amtsleuten der Grafschaft Baden zum Kaufe
feilzubieten . "Were Ess aber dass sie eines solchen ebewnässig nit

mangelbar Und darZu lust heten , Solle alls dan Ir auch Vergünstiget Und
Zugelassen syn, dass alles nach bessern seinem belieben , Welcher orthen
Ime das gefallen und syn besser nuz syn Würdt, Zuverkauffen , und hin
Zugeben. "

2 . Im Namen der reg . Orte werde ihm "Jnn dem gelegnisten Fleckhen
oder dorff"  ein Haus zur Verfügung gestellt.

3 . Auf frischer Tat ertappte Wilderer , "harzer"  und Holzdiebe
solle er gefangennehmen und der Obrigkeit zur Aburteilung
übergeben . Falls nötig,könne er hiefür die sich gerade in der
Nähe aufhaltenden Amtsleute zu Hilfe rufen . Von den Bussen

genannter Personen erhalte er einen Drittel.
4 . Treffe er in "Inschlagen und verbottnen hewen und höltzeren oder Vel-

deren"  Vieh an , möge er dieses behändigen und deren Besitzer,
damit diese bestraft werden könnten , anzeigen . Für jedes
Stück Vieh , das er verbotenerweise auf solchen Grundstücken
antreffe , sei er befugt , 1 Batzen Busse einzutreiben.

5 . Wann "an Kilbinen , hochZyten oder anderen Festagen , Pippaper Und der-
glychen Unnüz gesündtlin [Gesindel ] Ire Spil anriechten Wolten (diewyl
Solche allerdings abkennt ) ", möge er von jedem Fehlbaren 1 Pfund
Busse einziehen . Zeige er der Obrigkeit unerlaubte "tänz oder

andere Sachen Und spil"  an , erhalte er einen Drittel der Bussen.
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6 . Durch öffentliche Mandate sei das Fangen von Hasen und Reb¬
hühnern mit Schnüren , Drähten und andern derartigen Utensi¬
lien ausdrücklich verboten worden . Erwische der Forstknecht

jemanden , der diesen Bestimmungen zuwiderhandle , so erhalte
er 3 gute Batzen sowie dessen Fanggeräte.

7 . Sammle jemand in Feld und Wald ohne Erlaubnis Eicheln , "zam"
oder wildes Obst ein , habe er 10 Schillinge zu bezahlen.

8 . Dafür dass der Forstknecht dem jeweiligen Landvogt während
dessen Amtszeit 2 Hirsche jage und ihm diese ins Schloss
nach Baden bringe , habe er deren Felle zugute . Wolle der Land¬
vogt diese jedoch selber behalten , habe er dem Forstknecht
eine "Sechs Cronen Wertige bekleidung"  zu geben . Mangle jedoch dem
Forstknecht die Zeit zum Erlegen der Hirsche , habe er auch
keine Belohnung zugute.

9 . "Wan Ir Zum Zyten ein Regierend Landt Vogt den legeren mit vorstehenden

hunden3 Zum Wachtlen3 Rebhüenem oder anderem hezen gebrauchen wolte 3 So
soll allwegen ein Landt Vogt3 die hundt 3 Item Wachteil garn Und andere
nothwe?ιdigkeiteτ ^ In seinen eigetien costen und ohne dess Jegers Zu thun
Zuerhalten und dar Zugeben schuldig sein . "

10 . Die jährliche im Namen der reg . Orte vom Landvogt zu erstat¬
tende Besoldung betrage 32 gute Gl . Im weitern müsse ihm der
Landvogt aus eigenem Sack 2 Mütt Kernen , 1/2 Mütt Roggen und
auf jeden Zurzacher Markt hin 1 Paar Schuhe bezahlen , dies
in Anbetracht dessen , dass der Forstknecht dem Landvogt das
Wild zu einem geringeren Preis als sonst üblich zu überlassen
habe.

11 . "Ist diss der tax 3 Inn Was Prys der Vorst knecht Jedes stuckh erZelter-
massen Zu liferen schuldig " '. Hirsche , "einen actteren [Achtender ?] "3
Biber und Schweine für je 3 Pfund , Frischlinge und Mutter¬
schweine für je 1 guten Gl . , ebenso für jedes Stück Wild
inklusive Wölfe ; Rehe , Marder und Otter für je 2 Pfund,
Füchse und Wildkatzen für je 1/2 Gl . , Hasen für 9 ss , Iltisse
für 6 ss , Eichhörnchen für 1 ss ; "Gyren [Geier oder Adler ] "3
Falken , Reiher und andere Raubvögel für je 9 ss ; Rebhühner,

"Feldhun oder Gorlin"  für je 8 ss ; Schnepfen , "Mären"3 grosse und



kleine Enten für je 5 ss ; "Ein tuah Entlin fTauchenten ] hezlen oder Jeggen,

allerlei ) Spächt , kranetis Vögell Und der Gattung umb ein Schilling alle

Arten von Tauben für je 2 ss ; Wasserschnepfen , Wasserhühner und

dergleichen für je 1 1/2 ss ; "Ein bandtlerchen umb Zechen Schilling,

Und dan ein bandt Vinckhen Und allerlei ) Gattung diser Voglen umb dry Schil¬

ling " .

Nachdem Dietrich versprochen , alle in diesem Brief aufgezeichne¬

ten Punkte halten zu wollen , habe er , der Landvogt , den Vertrag

mit seinem Sekretsiegel versehen.

Kopie
AH 31 , 213 - 216
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